
Regional-KODA Nord-Ost 
 

 

Beschluss 3/ 2023 der Regional-KODA Nord-Ost vom 22.06.2023 

 

In der Sitzung am 22.06.2023 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes 

beschlossen: 

 

 

I. Änderung der Anlage 2 zur DVO 
 

Die Überschrift für die Entgelttabelle 3 wird wie folgt ersetzt: 

 

Entgelttabelle 3 für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst in den 

(Erz-)Bistümern Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg und 

Magdeburg 

 

 

II. Änderung der Anlage 8.3. zur DVO  

 

Die Überschrift und Einleitung der Anlage 8.3 zur DVO wird wie folgt ersetzt: 

 

3. Dienstvertragsbestimmungen für Lehrkräfte in den Ländern Berlin, 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an Schulen des Erzbistums 

Berlin sowie für Lehramtsanwärter/Studienreferendare an Schulen des 

Erzbistums Berlin im Land Berlin  
 

Für Lehrkräfte in den Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern und für Lehramtsanwärter/Studienreferendare an Schulen des 

Erzbistums Berlin im Land Berlin gilt die DVO mit den folgenden Maßgaben: 

 

§ 2 (8) wird gestrichen. 

 

§ 3 (1) wird wie folgt ersetzt: 

 

(1) Lehrkräfte im Erzbistum Berlin sind in diejenige Entgeltgruppe der DVO 

eingruppiert, in die entsprechendes Personal im jeweiligen Bundesland an 

staatlichen Schulen eingruppiert ist.i Dazu kommt die Entgeltordnung der 

Lehrkräfte der Länder (Anlage zum TV EntgeltO-L) in der jeweils 

geltenden Fassung zur Anwendung.  

Es gelten die Entgelttabellen des jeweiligen Bundeslandes. Werden die 

Tabellenwerte verändert, gelten ab dem Zeitpunkt der Veränderung die 

neuen Werte, ohne dass es eines gesonderten KODA-Beschlusses bedarf. 

Die Garantiebeträge nach § 17 Absatz 4 DVO nehmen im gleichen Umfang 

an den Veränderungen teil.  

 

Ferner erhalten die Lehrkräfte im Erzbistum Berlin die im jeweiligen 

Bundesland tariflich vereinbarte Jahressonderzahlung und tariflich 

vereinbarte Einmalzahlungen. 

 

 

  



§ 4 (1) wird wie folgt ersetzt: 

 

(1) Der Urlaub der Lehrkräfte und Lehramtsanwärter/Studienreferendare ist in 

den Schulferien zu nehmen. 

 

 

III. Inkrafttreten 

 

Diese Änderungen treten zum 1. April 2023 in Kraft. 

 

 

 

i Analog der im Land Berlin gewährten Stufenzulage für voll examinierte Lehrkräfte gilt diese ab 1. Juli 2019 in 

der Höhe und für die Dauer der entsprechenden Senatsregelung inhaltsgleich auch für Berliner Lehrkräfte im 

Erzbistum Berlin. 

                                                           


